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lnklusionsvereinbarung gemäß § 166 SGB IX 

(Februar 2026) 

Zwischen 

der Universität Trier, 

der Schwerbehindertenvertretung 

und  dem Personalrat der Universität Trier, 

wird folgende lnklusionsvereinbarung geschlossen: 































§ 18 Rechtliche Grundlagen

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Landesinklusionsgesetz, das 
SGB IX sowie die Verwaltungsvorschrift zur gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe 
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen im Berufsleben im Landesdienst Rheinland­
Pfalz, finden an der Universität Trier uneingeschränkt Anwendung und sind Bestandteil und Grundlage 
dieser Vereinbarung. Tarifrechtliche Bestimmungen werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. 

§ 19 Schlussbestimmung

1) Die lnklusionsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.

2) Die lnklusionsvereinbarung gilt für die Dauer von zwei Jahren und verlängert sich automatisch um
jeweils ein Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer gekündigt wird. Im Falle
der Kündigung bleibt die bestehende Fassung bis zum Abschluss einer neuen lnklusionsvereinbarung
gültig.

3) Einvernehmliche Ergänzungen oder Änderungen sind ohne Kündigung jederzeit möglich. Sie
bedürfen der Schriftform.

4) Die lnklusionsvereinbarung wird nach Ablauf von zwei Jahren überprüft und fortgeschrieben.

5) Sie wird an den Aushängen und im Intranet der Universität Trier bekannt gemacht.

6) Darüber hinaus wird sie dem Integrationsamt und der Arbeitsagentur übermittelt.
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